Forderungen des Kupferbau-Plenums an das Rektorat
19. November 2009 
Dies ist eine Aufstellung der ersten Forderungen an die Uni-Leitung, die das Kupferbau-Plenum beschlossen hat. Das Rektorat kann diese auch ohne Änderungen im Landeshochschulgesetz umsetzen. Der Forderungskatalog bleibt offen für Erweiterungen, die dem Rektorat nachgereicht werden. Die Nummerierung erfolgt zum Zweck der besseren Handhabung und drückt keine Priorität aus. Das Kupferbau-Plenum erwartet spätestens am Freitag (27.11.09) eine schriftliche Zusage des Rektorats über die Erfüllung der Forderungen. Bei ungenügender Reaktion seitens der Uni-Leitung behält sich das Plenum weitere Aktionen vor.
Allgemeine Forderungen
1. Die sofortige Offenlegung von Herkunft und Verwendung aller Drittmittel.
2. Die Einführung einer Zivilklausel (Selbstverpflichtung nicht an militärischen Forschungen teilzunehmen), bzw. sollte bereits eine derartige Klausel existieren, verpflichtet sich das Rektorat diese Klausel öffentlich zu machen und einzuhalten. Das Rektorat soll die Bundesregierung aufrufen, Mittel für friedenspolitische Arbeit an der Uni Tübingen zur Verfügung zu stellen.

3. Die sofortige Erfüllung der Forderungen der Hochschulsekretärinnen (siehe deren Website).

4. Die dokumentierte Kommunikation all unserer Forderungen an Bundes- und Landesregierung in der Landesrektorenkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz. Wo möglich soll sich das Rektorat auch aktiv für diese Forderungen einsetzen.

5. Sich zu verpflichten, den Hochschulrat mit Personen zu besetzen, die das gesamte gesellschaftliche Spektrum abbilden. Das nächste gewählte externe Mitglied muss ein_e Interessenvertreter_in des nichtwissenschaftlichen Dienstes (z.B. Gewerkschafter_in) sein. Alternativ: Der Hochschulrat soll um ein externes Mitglied aus den Gewerkschaften und ein internes aus dem nichtwissenschaftlichen Dienst erweitert werden.

6. Die freie Wählbarkeit der Fächerkombination bei Bachelor-Studiengängen zu gewährleisten.

7. a) Eine Stelle zur Beratung von potenziellen Studienanfänger_innen ohne Abitur (Berufstätigen) zu schaffen.
b) Die Aufnahmekriterien für Studienanfänger_innen ohne Abitur sollen möglichst weit ausgelegt werden.

8. Das studentische Servicezentrum sowie neue Lehrgebäude in der Priorisierung der universitären Bauvorhaben an die erste Stelle zu setzen.

9. a) Das Clubhaus muss bleiben!
b) Auch die “Wilhelma” (Wohnheim hinterm Clubhaus) muss bleiben!

10. Abschaffung der Blockung der Lehrveranstaltungen (z.B. i. d. Biologie).

11. Ausbau der Kapazitäten des Fachsprachenzentrums.

12. Einhaltung der zentral koordinierten Zeitpläne für Lehrveranstaltungen (gleichzeitiger Anfang, gleicher Rhythmus).

13. Veröffentlichung der Senatsprotokolle.

14. Duldung der Öffentlichkeit des AStA durch das Rektorat.

15. Öffentliche Sitzung des Rektorats.

16. Veröffentlichung der Protokolle der Fakultätsräte und der Studienkommission.

17. Eine wirklich barrierefreie Uni muss geschaffen werden.
18. Abschaffung der Anwesenheitspflicht in den Lehrveranstaltungen
19. Wir fordern ein Betreuungsverhältnis in jedem Studiengang von mindestens  einer Vollprofessur auf 100 Studierende. 
20. Niemand darf aufgrund zu langer Studienzeiten exmatrikuliert werden. Dies gilt auch für Prüfungen, die nicht in dem von der Prüfungsordnung vorgegebenen Zeitraum abgelegt werden.
Forderungen in Bezug auf Zulassungsbeschränkungen

1. Die Hochschulen müssen innerhalb ihrer Zuständigkeiten Zulassungsbeschränkungen abschaffen.
2. Bis die Abschaffung des NC umgesetzt ist, fordern wir als Sofortmaßnahme, dass StudienbewerberInnen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen nach Vorlage eines ärztlichen Attests von Zulassungsbeschränkungen befreit werden müssen.
Forderungen zum Studium auf Lehramt
3. Es dürfen keine Fächerkombinationen aufgrund von Überschneidungen in den Modulhandbüchern unmöglich zu studieren sein. Die freie Wahl der Fächerkombinationen und deren praktischen Umsetzung muss gewährleistet sein.
4. Die Bestandteile eines Moduls müssen sich ergänzen. Eine ausgewogene Basis von Breite und Tiefe des Lernstoffes muss gewährleistet werden.
5. Änderungen einiger Regelungen der Universität Tübingen auf den Landesgesetztext. 

1. "Studierende desselben Studienfaches, die die Zwischenprüfung abgelegt haben und die Prüfung nicht zu demselben Termin ablegen, kann das Prüfungsamt mit Zustimmung des Bewerbers und der Mitglieder des Prüfungsausschusses im Umfang der vorhandenen Plätze als Zuhörer an der mündlichen, der künstlerisch-praktischen oder der integrativen Prüfung zulassen." 

2. "Ebenso bleiben Studienaufenthalte im fremdsprachigen Ausland bis zur Dauer von zwei Semestern, bei modernen Fremdsprachen zwei Semester je Fremdsprache, unberücksichtigt, wenn Bewerber an einer ausländischen Universität für das Studium eines oder mehrerer ihrer Hauptfächer eingeschrieben waren und nachweislich Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang, in der Regel von mindestens acht Semesterwochenstunden, in mindestens einem der Hauptfächer besucht und je Semester mindestens einen Leistungsnachweis erbracht haben. Ebenso bleiben bis zu zwei Semester bei einer Tätigkeit als Fremdsprachenassistent oder als Schulassistent im Ausland unberücksichtigt." 

3. "Die Tätigkeit als Fremdsprachenassistent muss im vollen Umfang als gleichwertige Leistung zum Praxissemester anerkannt werden. Die im Praxissemester verpflichtenden fachdidaktischen und pädagogischen Übungen sollen jedoch am staatlichen Seminar für Lehrerbildung im vollen Umfang verpflichtend nachgeholt werden." 
